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Sehr geehrte Frau Anger,

in der Kreistagssitzung am 22.06.2009 stellten Sie unter dem TOP 17 mehrere Anfragen. lhre
Fragen wurden an die Geschäftsführer der ARGE zur Beantwortung weitergeleitet.

Das Antwortschreiben der ARGE Freital, welches am
ich lhnen als Anlage weiter.

Für entsprechende Rückfragen stehe ich lhnen gern zur Verfügung.

[d'h;br
Anlaqe
Schreiben der ARGE vom 31 .07.2009

03501 515-0 (Vermittlung)
03501 515 4?4
www.landratsamt-pirna.de

0 { AU0. 20m
03501 515120
03501 515169
0004-GKT
kreistag@landratsamt-pirna.de

Bankverbindung:
O$tsächsi$che bparkasse Dresden
BLZ 850 503 00
Konto-Nr.. 3oO0 001 920
BIC: OSDDDES1XXX
IBAN: DE12 8505 0300 3000 0019 20

Datum:
Telefon:
Telefax:
Aktenzeichen:
E-Mail:

Teleion:
Telelax:
intemet:



Arbe itsgemei nschaft (ARG E)
Sächsische Schw eiz - Osterzgebi rge
Geschäftsfü h rerin

Postanschrift:
ARGE Sächsische Schweiz - Osteegebirge , Johann-Georg-Palitzschhof Haus 2, 01705 Freital

Landkreis Sächsische Schweiz - Ostezgebirge
Herrn Landrat Geisler
Zehistaer Str. 9

01796 Pirna

Bearbeiter: Frau Müller
Besucheranschrift:
Johann-Georg-Palitzschhof Haus 2, 01705 Freital

Tel.: (0351) 64 64 5 210

Fax: (0351) 64 64 5 299

E-Mail: Heidi.Muelle16@arge-sgb2.de
Aktenzeichen:
(Bitte bei Antwort angeben)

Freital, den 31.07"2009

Sehr geehrter Herr Landrat,

ich nehme Bezug auf lhr Schreiben vom 25.06.2009 unter dem Aktenzeichen 0004-
GKT und bitte um Weiterleitung an die Anfragende und die Fraktionsvorsitzenden.

1. Zur Kontinuität der Eingliederungsaktivitäten der ARGE

Wie viele Eingliederungskonzepte wurden bisher erarbeitet als Grundlage für begründe-
te Eingliederungsvereinbarungen? Für wie viel Prozent der erwerbsfähigen Hilfebedürf-
tigen liegen derartige Eingliederungskonzepte vor ? Für welche Fälle verzichtet die
ARGE von vorn herein, Eingliederungskonzepte zu erarbeiten ?

Der $ 15 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch (SGB ll) bestimmt, dass mit jedem enverbs-
fähigen Hilfebedürftigen eine Eingliederungsvereinbarung abgeschlossen werden soll.
Dementsprechend haben aktuell 66,3 % aller enverbsfähigen Hilfebedürftigen gültige Einglie-
derungsvereinbarungen in der ARGE Sächsische Schweiz - Osterzgebirge, die in aller Regel
nicht älter als 6 Monate sind. Dem Grundsicheiungsträger wird vom Gesetzgeber ein sog.
,,gebundenes Ermessen" eingeräumt, eine Eingliederungsvereinbarung abzuschließen oder
nicht. Für nachstehend aufgeführte Personenkreise sieht die ARGE in der Regel vom Ab-
schluss ab:

r Personen, die (bereits) in den Arbeitsmarkt integriert sind und ergänzende Leistungen
nach dem SGB ll beziehen (2. Bsp. Geringverdienende)

r Personen, die den Tatbestand nach S 10 SGB ll erfüllen (2. Bsp. Jugendliche in Vollzeit-
Schulpflicht, Eziehende mit Kind, Pflegende Personen)

Die Frage, wie viele Eingliederungsvereinbarungen bisher - also seit Bestehen der ARGE -
erarbeitet worden sind, ist mit hinreichender Sicherheit nicht zu beantworten. Hierüber liegen
weder statistische Angaben vor, noch sind vergangenheitsbezogene Datenabfragen aus
den ARGE - Fachverfahren möglich.

-2-



Wie ist die prozentuale Verteilung der Empfänger von Alg ll in diese Kategorien
(Marktkunden, Beratungskunden - Aktivieren, Beratungskunden - Fördern, Betreu-
ungskunden) im Verantwortungsbereich der ARGE SächJische Schweiz - Osterzgebir-
ge?

Die Arbeitsgemeinschaft Sächsische Schweiz - Ostezgebirge führte im Sommer 2006 die
Systematik der Betreuungsstufen ein. Sinn und Zweck ist da! Abbilden von Arbeitsmarktnä-
he bzw. - ferne von Kundengruppen, deren Standortbestimmung im Hinblick auf eine lntegra-
tion in den Arbeitsmarkt sowie der (zielgerichtete) Einsatz von Eingliederungsleistungen. Mit
Hilfe der Betreuungsstufen werden also die personalen Voraussetzungen von Hilfebedlrftigen
für eine lntegration in Enruerbstätigkeit beurteilt.

ln der ARGE sind folgende Betreuungsstufen zur Anwendung gekommen (die aktuelle
prozentuale Verteilung - bezogen auf vergebene Betreuungsstufen - ist im Klammerzusatz
angegeben):

r lF lntegrationsfern; Betreuungs- und Hilfebedarf (16,5 %)

r lG Stabilisierungsbedarf (42,1o/o)

r lK Förderungsbedarf (12,0 o/o)

r lN lntegrationsnah; lntegration in den ersten Arbeitsmarkt (1,5 %)

r I lntegriert, aber weiterhin hilfebedürftig (27,g %)

Anzumerken bleibt, dass ARGE (Rechtskreis SGB ll) und Agentur für Arbeit (Rechtskreis SGB
lll) dezeit noch von unterschiedlicher Kundendifferenzierung ausgehen. Während im Rechts-
kreis SGB lll eine Differenzierung in Markt -, Beratungs- und Betreuungskunden vorgenom-
men wird, sind im Rechtskreis SGB ll oben beschriebene Betreuungsstufän implementiert. Mit
Einführung des 4 - Phasen - Modells in beiden Rechtskreisen wird spätestens Ende 2009
eine einheitliche Logik der Systematisierung möglich werden.

Nach gültiger Geschäftsverteilung entscheidet die für den enrverbsfähigen Hilfebedürftigen
zuständige Vermittlungsfachkraft über die Zuordnung zur jeweiligen Betreuungsstufe. Darüber
hinaus wird deren Passgenauigkeit und Aktualität vom Arbeitsvermittler bzw. Fallmanager
permanent überprüft (ständiger Prozess).

2. zur Ermittlung der Angemessenheit bei konkretem wohnungsmarkt

Wie ist in der ARGE gesichert, dass bei Überprüfung der Angemessenheit der Wohn-
kosten innerhalb der Kosten für Unterkunft die zuständigen Mitarbeiter den Woh-
nungsmarkt auf angemessene Nettokaltmieten analysieren können, um zu begründeten
Einzelfallentscheidungen zu kommen? Ein Mietspiegel kann nicht zum Erkenntnisge-
winn herangezogen werden, da die Preise in diesem auch die bereits vermieteten Woh-
nungen berücksichtigen, diese aber den Wohnungssuchenden nicht zugänglich sind.

Bei Bedarf erfolgt eine aktuelle Recherche in der Regel per lnternet zum aktuell verfügbaren
Wohnraum. Diese kann unterstützend für den Bürger bzw. Wohnungssuchenden durch die
Mitarbeiter der ARGE getätigt werden. Des Weiteren ist der Bürger in aller Regel selbst be-
müht, sich im Einzugsgebiet eigeninitiativ zu orientieren. Ob über lnternet, Ausschreibungen
bzw. Angebote von Wohnungsgesellschaften - die Vorsprache von Bürgern ohne angemls-
sene Wohnungsangebote sind eher die Ausnahme.
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Bei Neuanmietung von Wohnraum sind die Richtwerte nach den geltenden Ausführungsvor-
schriften des hiesigen Landkreises grundsätzlich einzuhalten. Einzelfallentscheidungen bei
Abweichungen werden ausreichend begründet (2.8. bei behinderten Haushaltsangehörigen).
Es kann insgesamt eingeschätzt werden, dass bisher nur in äußerst wenigen Fällen mangels
angemessenen Woh nraums E inzelfa I lentscheidungen zu treffen waren.

3. Zu Kriterien der Heizkostensenkung

Wie geht die ARGE vor, um unwirtschaftliches Heizverhalten im Einzelfall festzustellen,
also das Heizverhalten der Leistungsbezieher abzubilden? Wie viele Heizkostensen-
kungen sind bisher durchgeführt worden?
Wie viele Beweise unwirtschaftlichen Heizverhaltens wurden erhoben und in den Unter-
lagen der Kunden nachgewiesen? Wie viele Heizkostensenkungen wurden ohne den
notwendigen Nachweis du rchgeführt?

Die Ermittlung der reinen Heizkosten und die Ursachen für mögliche Überschreitungen der
Obergrenze sind in den Arbeitshinweisen zur Ausführung von $ 22 SGB ll und $ 29 des
Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (SGB Xll) des Landkreises Sächsische Schweiz - Osterz-
gebirge v. 23.01.2009 - Abschnitt lll - ausführlich beschrieben. Ein Auszug aus den Arbeits-
hinweisen ist als Anlage beigefügt.
Überschreitet der tatsächliche Verbrauch die Obergrenze, bedarf es einer Einzelfallentschei-
dung. Neben Wohnraumgröße und besondererWitterungsverhältnisse sind weitere Faktoren
aufgeführt, welche einen erhöhten Bedarf begründen.
Diese Faktoren sind ARGE - seitig darzustellen; in der Regel nach Vor-Ort-Besuchen durch
ARGE - Mitarbeiter (Außendienst) bzw. nach persönlicher Erörterung mit dem Bürger. An-
zumerken bleibt, dass diesbezügliche Entscheidungen überprüfbar sein müssen und insbe-
sondere gerichtlicher Entscheidungen standhalten müssen.

Statistische Erhebungen zut Herbeiführung von Heizkostensenkungen werden in hiesiger
ARGE nicht vorgenommen. Ebenso ist die zahlenmäßige Darstellung von Fällen unwirt-
schaftlichen Heizverhaltens und von Heizkostensenkungen (ohne den notwendigen Nach-
weis) nicht Gegenstand statistischer Ermittlungen in der ARGE.
lnsgesamt kann aber eingeschätzt werden, dass die in Rede stehenden Fälle, auch vor dem
Hintergrund der Beweislast durch die ARGE, eher die Ausnahme bilden und in der Vergan-
genheit eher wenige diesbezügliche Entscheidungen zu treffen waren.

Anlaqe
Arbeitshinweise zur Ausführung von $ 22 SGB ll und S 29 SGB Xll (Auszug)

Mit freundlic
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ilt. Angemessene Heizkosten

Die tatsächlichen Heizkosten sind zu ilbernehmen, soweit diese
ängemessen $ind,

zr1de1 Heizkosten gghören auch Vorauszahlungen an vermieter
oder Energ ieversorg ungsunternehrnen.

Die Angemessenheitsprufung ist wie folgt vorzunehmen:

Ksine Pauscheli€rung

1. Ermittlung der relnen Helzkosten

Die Kosten derwarmwasseraufbereitung sowie Kosten der Koch-
befeuerung gehören zu den Aufwendungln für Haushalt"*nergi"
und sind somit bereits in der Regelleistung enthalten. Die Kostän
sind von den Gesamtheizkosten abzuzieh-en. Bereiterr uie Hitreoe-
dürftigen ihr warmwasser mit $trom oder durch eine GastnJrme
zu, kann kein Abschlag vorgenommen werden,

BSG, Urteilvam27.0Z.Z00E {B 1At11bAS 1S/07 R);
BsG, urteil vom 23.1 1.ä006 (B 1 1b AS it06 R) - warmwasserzuherei-
tung mlttels Hlektrospeichergerat
Sächs$HR 29.21; Für Nachforderungen äus der Nebenkostenabrech-
nung, die diese Kostenposltionen befreffen, sind daher aucr, kÄine änma_
ligen Leistungen zu gewähren

sind weder aus der vermieterbescheinigung noch aus der jährri-
chen Heizkostenabrechnung Angaben zu oän Kosten oäiwä*-
wasseraufbereitung und Kochbefeuerung enthalten und bestÄhen
keine sonstigen Anhaltspunkte zur tatseöhlichen Höhe ueiwärm-
wasseraufbereitun gskosten, wird von den Gesa mthe izkosten eine
festgelegte Peuschale abgesetzt. Die Höhe dieser pauEcrraien
ergibt sich aus Anlage B,

EeiAnträgen nach sGB xll ist neben diesen Abzugsbeträgen der
bereits in der Regeileistung enthartene Energreaufwand abiuset-
zen, wenn fur den Betrieb der Heizung, fur die warmwasserberei-
tung sowie filr das Kochen, die Bereuöhtung und sonstigen fnu"
gieaufwand eine Energiekostenpauschale erhoben wira] oer gner-
gieaufiruand beträgt ab 01, Juli 2008 für den Haushaltsvorstano una
den Alleinstehonden 15,47 € und frlr jederr Haushalts.ng*Äüiiq*n
7,74 E monatlich.
werden wohnräume mit Gas beheizt, ist ledigrich die warmwas-
serpauschale in Höhe der werte_in Anlage g in Abzug zu nring*n.
Dies gitt selbst dann, wenn das Gae auch zum xocnän u*notiöi
und nur eine Gaskostengesamtpauschale erhoben wird_

B$G, urteile vom 27.02.2008 (B 14/zb As 1s/0? R und B 14/Tb As 64i06
R),

Nach entsprechendem Ahzug ergeben sich die reinen Heizkosten,

Abseteen von Fauschalen
fiir dle We rmwasserberel-
tung und die Kochenergle

Warmwa*sorpauschale

Enorglekostenpauschale
für SGE X[

Arboltshinw€lge KdU, Sland; ZB. 01,2009
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2"PriifungderAngemeesenheitderreinenHelzkosten

Erm lttlung der angemes-
senen Helzltosten

Entqehöldend ist der an'
gemessene Verbrauch

bzw.
dor tabächliche Bedarf.

N ichtprtlfu n gs grlenze

Keine Kappungsgrenzöil

EineelfallPrtlfung

Erhöhter Bodarf

d) Laufende

Da die wohnungsgröße sich unmittelbar auf die Höhe der Heizkos'

len auswirf*, wJrdän die angemessene! Heizkosten zunächst

äurg;henU von der tatsächlichen Wohnfläche und der

Verürauchemengenpaucohale je Brennstoffaft (Arrlage 4) errech-

n.i. Soiii*n oie Feiitrosten dieien Wert üherschreiten, folgrt die

Äü;;;;;*nheit der Heizkosten äus einem Vergleich mit derO-

b#gd*. iiir Heirt<.osten. Diese Obergrenze (Anlage 5) ergibt sich

,r*l*m produkt der maximal angemessenen Wohnungsgröße

iRnt"o* 1) und der VerbrauchsmengenpäusÖhale je Brennstotfart

(nnl"öu +i. t^iegen die geltend gemachten Heizkosten unterhalb

äer Ober{renz6, werdeh sie noch als angemessen anerkannt.

Für Heizkosten bis zu einem Betrag von 1,80 € je mR der ange-

**esen*n wohnurrgsgröße nach Anlage 1 und Monat wird von

ang*me***nen Heiifosten ausg egang en (N ichtprtlf u ng$g renze) 
^

überschreitet dor tatsächliche Verbrauch die Obergrenze nach

Arrlage 5, bedarf es einer Einzelfallprilfung, Nehen der Größe der

zu bäheizenclen Räume und der jeweiligen Witterung können die

nachfolgenden Fäktoren den erhöhten Bedarf begrrlndel:
Anzahl der Außenwände der genutzten Wohnurtg

- Lage derWohnung im Hause (Erdgescho$s, Dach'
gescho$$, Höhe der Räume)

- lsolierung der Außenwände und Fenster, Bau$ub-
stana dee Wohnobjektes

- Erhöhtes Wärmebedürfnis der Bewohner (z' B'

Kleinkinder und Säuglinge, bei älteren Hitfebedärfti-
gen oder hei Krankheit und Pflegehedürftigkeit)

- Größe der Bedarfsgemeinschaft
- Art derWärmeversörgung (Gas, Ö1, Holz, Fernwär'

me)
- Regionale Gegebenheiten und Klima ($chattenlage,

exPonierte Windlage)

Landessozialgericht NRW, Beschluss vom ?3.05'2AQ7 (L 20 B 77ß7 A8
ER); Hessischae Landessozialgericht, Beechluss vom 05,09,2007 (L 6 AS

14il}7 ER): Vermutr.rng der Angemessenheit der tätsächlich entstande-
nen Aufuiendungeh, soweit nicht konkrete Anhaltspunkte fÜr ein unwirt-

sehaftliches und damit unangemessenes Heizverhalten vorliegen;

$ozialgericnt Duisburg, Beschluss vom 22,01,2008 (S 27 AS 489107 ER):

,,Einzelfällverhältnlsse" zu prilf€n

SächsSHR 29,19 und 29.Zts

Zur Überprüfung von besonderen Umständen ist gegebenenfalls
der Außendienst zu beauftragen.

-Qtan.{' t3, n{ ,nflO
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b) Einmalige

(1) Kosten ftlr Brennstotfe, die von den Hilfebedtlrftigen selbst
beschafft werden müssen (2, B. Holz, Heizö|, Flüssiggas)
werden monatlich enerkannt und dem Hilfebedttrftigen in
einer monatlichen $umme gewährt.

(2) Von den Kosterr sind vorab die Warmwesser- und Energie-
kostenpauschale abzuziehen, falls der Hilfebedtlrftige die
Heizung auch zur Warmwasseraufbereitung benutzt.

(3) Den zu übemehmenden Kosten sind die Verbrauchsmen-
gen nach Anlage 6 und 7 zu Grund zu legen.

(4) Beiden folgenden Hilfebedtlrftigen ist von einer monatli-
chen Auseahlung abzusehen und die Kosten ftrr die Be-
schaffung frlr Brennstoffe in dem Monat eu gewähren, in
welchem die Beschaffung erforderlich wird (als einmaliger
Betrag):

- Hilfebedürftige mit Miet- und Energieschulden,
- Bürger, die betreut werden, die VermOgensflirsorge

jedoch nicht übergeben wurde,
- Bürger, bei denen aus sonstigen Gr{lnden eine

uweckentsprechende Verwendung der Mittel bei
monatlicher Auseahlu n g n icht gewäh rleistet er-
scheint,

BSG, Beschluss vom 16,05.2007 (B 7b AS 40/06 R)

(5) Der einmalige Betrag wird für die Heizperiode (vom 01. Ok-
tober des laufenden Jahres bis zum 30. April des nächsten
Jahres) gewährt. Wird der Bedarf erst nach dern 91. Okto-
ber bekannt, so sind die Kosten bei Bestehen der Voraus-
setzungen für die Zeit vom 0f . des Monets des Bekannt-
werdens bis zum 30. April grundsätzlich mit je 1/7 je Monat
zu ühemehmen. Die Heizungsbeihilfe kann in vollem Um-
fang in einern Betrag, auch vor Beginn der Heizperiode,
gewährt werden, wenn anzunehmen ist, dass während der
Heizperiode keine Veränderung der wirtschaftlichen Ver-
hättnisse des Hilfeempfängers eintrelen wird. ln anderen
Fällerr soll die Hilfe erst zu Beginn der Heizperiode und ggf.
auch in entsprechenden Raten übernomrnen werden.

BSG, Beschlu$s vom 18.05,2007 (B 7b AS 40/06 R, in JURI$ Rz.1g)

(6) Eigene Auf,pendungen zur Beschaffung der Brennstoffe
werden nicht ersetzt, Kostennachteile, die durch Kleinst-
mengenbeschaffu rrg e ntstehen, werden n icht ausgeg I ichen.
Zusatzkosten für Lieferung frei Gelass werden nicht über-
nommen, es seidenn, dies ist medizinisch indiziert. Dage-
gen sind Gebühren an das Forstamt für den priveten Holz-
einschlag als unabwendbare Kosten zu erstatten

lm Monat der Beechaffung
als Bedaff bertlckslqhtlgen

Arbeitshinwetso KdU, Btänd: ZB.oi.Z00g


